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Aktuell 

Die neuen Rechtsgrundlagen 

So lauten die wesentlichen Passagen im Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Fleischhygienegesetzes und 
der Fleischhygiene-Verordnung. 

o Änderung des § 22 ades Fleischhygiene
gesetzes (in der Fassung der Bekannt
machung vom 30. Juni 2003) 

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Die zuständige Behörde kann Jagdausübungsberechtigte 
für ihren Jagdbezirk mit der Entnahme von Proben bei 
Wildschweinen, die von der Regelung des § 1 Abs. 1 Satz 
3 erfasst werden, zur Untersuchung auf Trichinen nach 
§ 1 Abs. 3 Satz 2 beauftragen, sofern keine Tatsachen be
kannt sind, welche die Annahme rechtfertigen, dass die 
Jagdausübungsberechtigten die erforderliche Zuverlässig
keit für diese Tätigkeit nicht besitzen und sie von der zu
ständigen Behörde für die Wahrnehmung dieser Tätigkeit 
geschult worden sind." 

EJ Änderung der Fleischhygiene-Verordnung 
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Februar 2003) 

Dem § 4 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
"Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 hat der von der zu
ständigen Behörde beauftragte Jagdausübungsberechtig
te die Untersuchung auf Trichinen im Falle der Entnahme 
von Proben nach § 22 a Abs. 1 Satz 2 des Fleischhygiene
gesetzes unter Verwendung des Wildursprungsscheins 
nach Anlage 2 Kapitel VI Nr. 5 bei der für den Erlegungs
ort zuständigen Behörde anzumelden." 
Anlage 2 wird wie folgt geändert. In Kapitel VI wird nach 
Nummer 4.3 folgende Nummer 5 angefügt: 
,,5. Im Falle der Entnahme von Proben nach § 22a Abs. 1 
Satz 2 des Fleischhygienegesetzes hat der Jagdaus
übungsberechtigte an jedem Tierkörper der Wildschwei
ne eine ihm von der zuständigen Behörde ausgegebene, 
nicht wieder verwendbare, länderspezifisch gekennzeich
nete, nummerierte Wildmarke anzubringen. Die Nummer 
der Wildmarke ist von dem Jagdausübungsberechtigten 

auf dem ihm von der zuständigen 
Behörde ausgegebenen Wildur
sprungsschein einzutragen. Der 
Wildursprungsschein besteht 
aus einem für die zuständige 
Behörde bestimmten Original 
und zwei Durchschriften. Der 
Jagdausübungsberechtigte darf 
Tierkörper von Wildschwei
nen nach Satz 1 erst nach 
Abschluss der amtlichen 

. Untersuchung nach § 1 Abs. 
3 Satz 2 des Fleischhygie~ 
negesetzes und nur unter 
Beifügung einer ihm von 
der zuständigen Behörde, 
auch elektronisch, über
mittelten Durchschrift des 
Wildursprungsscheins 
abgeben. Der Jagdaus
übungsberechtigte hat 

die zweite Durchschrift des Wildur-
sprungsscheins zwei Jahre lang aufzubewahren. Der 

Wildursprungsschein hat unbeschadet weiterer Angaben 
folgendem Muster in Inhalt und Form zu entsprechen 
(siehe Abbildung I ... ). 
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